
Wichtige Information für Antragsteller mit Teilnahme am   

Hessischen Integrierten Agrarumweltprogramm

Flächen/Schläge von Teilnehmern am Hessischen Integrierten 
Agrarumweltprogramm (HIAP) besitzen eine 5-jährige Bindung.

Dies bezieht sich sowohl auf die vertraglichen Vereinbarungen als auch 
auf die Größe und Lage des Schlages.

Insbesondere CD-Antragsteller haben im Rahmen des Antragsverfahrens 
Gemeinsamer Antrag 2009,

nachfolgende Festlegungen zu beachten:

–	 Schläge mit Lageversatz1) die unter HIAP-Verpflichtung (HIAP-Schläge)  
	 stehen, und deren Größe und Geometrie (Form) sich nicht verändert hat,      
                  
			   sind nicht zu korrigieren.

–	 Schläge mit Lageversatz die unter HIAP-Verpflichtung (HIAP-Schläge) stehen,  
	 bei denen sich sowohl die Größe, als auch die Geometrie lt 				 
	 Schlagkatasterunterlagen geändert haben, 
    
			   sind auf die ALK-Außengrenzen anzupassen.

Sofern Änderungen (z.B. Teilflächenabgänge) an bestehenden Geometrien von 
HIAP-Vertragsflächen erforderlich werden, sollte dies nur nach Rücksprache  
mit der zuständigen Bewilligungsstelle erfolgen.

1) Lageversatz: Keine geometrische Veränderung und keine tatsächliche Veränderung in der Örtlichkeit.


